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 Veröffentlicht am 16.01.1934

Norm

VersVG §88

Rechtssatz

Ein zum Ersatz des Zeitwertes verp ichtender Wiederaufbau des abgebrannten, versicherten Gebäudes kann auch

dann angenommen werden, wenn das Gebäude zwar nicht auf derselben Stelle, wo das abgebrannte Gebäude stand,

wohl aber auf derselben Liegenschaft und in einer wirtschaftlich vorteilhafteren Lage wiederaufgebaut wurde.
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